
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/5/9 13Os31/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1972

Norm

AVG §23

MilStG §7

WehrG §28 Abs1

Rechtssatz

Die Einberufung wird mit der Zustellung des Einberufungsbefehles wirksam. Hiefür sind die Bestimmungen des § 23

AVG 1950 maßgebend.

Entscheidungstexte

13 Os 31/72

Entscheidungstext OGH 09.05.1972 13 Os 31/72

Veröff: RZ 1972,206 = SSt 43/19
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